
288 Gesetzblatt Teil II Nr. 39 — Ausgabetag: 6. Mai 1970

Genossenschaften, Betrieben mit staatlicher Betei
ligung und privaten Industrie-, Bau-, Handels-, 
Dienstleislungs- und Handwerksbetrieben.

(3) Die Bildung von Kooperationsgemeinschaften hat 
durch den Abschluß von Organisationsverträgen zu er
folgen.

§ 3

(1) Bei der Bildung und Tätigkeit von Kooperations
gemeinschaften sind
— das Prinzip der Freiwilligkeit
— die ökonomische und juristische Eigenverantwortung 

der beteiligten Betriebe
— die Grundsätze der sozialistischen Gemeinschafts

arbeit
— der gegenseitige Vorteil der beteiligten Betriebe auf 

der Grundlage der Übereinstimmung der betrieb
lichen Aufgaben und Ziele mit den Interessen der 
sozialistischen Gesellschaft

zu wahren.

(2) Die Stellung der Betriebe im Planungs- und Lei
tungssystem wird durch ihre Beteiligung an Koope
rationsgemeinschaften nicht berührt. Kooperations
gemeinschaften im Sinne dieser Verordnung haben 
nicht die Rechtsfähigkeit einer juristischen Person.

§ 4

(1) Kooperationsgemeinschaften -sind Organisations
formen zur kooperativen Verwirklichung gemeinsamer 
Aufgaben und Ziele durch ein im Organisationsvertrag 
vereinbartes gemeinschaftliches Handeln unter kollek
tiver Willensbildung der beteiligten Betriebe.

(2) Die Kooperationsgemeinschaften können sich vor 
allem als gemeinsames Ziel die Koordinierung der 
Tätigkeit der beteiligten Betriebe, insbesondere zur 
effektiveren arbeitsteiligen Gestaltung komplexer Re
produktionsprozesse, und die gemeinsame bzw. zen
tralisierte Wahrnehmung gleichartiger wirtschaft
licher Aufgaben stellen.

(3) Die Tätigkeit der Kooperationsgemeinschaften 
kann insbesondere auf die Verwirklichung folgender 
Aufgaben gerichtet sein:
1. die Konzentration der Mittel und Kräfte der For

schung und Entwicklung der beteiligten Betriebe im 
Prozeß der Gestaltung der sozialistischen Wissen
schaftsorganisation zur Sicherung einer hohen 
Effektivität der Forschung und Entwicklung

2. die Durchführung der komplexen sozialistischen 
Rationalisierung auf der Grundlage gemeinsamer 
Maßnahmen zur Herstellung von Mitteln für die 
Mechanisierung, Rationalisierung und Automati
sierung; die gemeinschaftliche Nutzung hochpro
duktiver Anlagen und Einrichtungen

3. die Konzentration und Spezialisierung von Produk
tionsprozessen, insbesondere durch zentrale Ferti
gung von Erzeugnissen

4. die effektive Gestaltung der Beschaffungs- und 
Absatztätigkeit durch die gemeinsame Markt- und 
Bedarfsforschung, den zentralisierten Einkauf, die 
zentralisierte Lager- und Vorratshaltung, die 
Durchführung gemeinsamer Messen und Ausstel
lungen, die gemeinsame Werbung, den zentralisier
ten Verkauf und Kundendienst

5. die rationelle Durchführung der Aufgaben der 
örtlichen Versorgungswirtschaft, insbesondere der 
kommunalwirtschaftlichen Aufgaben, Dienstleistun
gen und Baureparaturen.

1 III.
Aufgaben und Verantwortung der Leiter der Staats

und Wirtschaftsorgane und des Leitbetriebes

§ 5

(1) Die Leiter der Staats- bzw. Wirtschaftsorgane, 
denen beteiligte Betriebe unterstellt bzw. zugeordnet 
sind, haben in ihrem Verantwortungsbereich zu ge
währleisten, daß die Bildung und Tätigkeit von Koope
rationsgemeinschaften in Übereinstimmung mit den in 
den Perspektiv- und Jahresvolkswirtschaftsplänen fest- 
geleglen volkswirtschaftlichen Erfordernissen, vor 
allem der staatlichen Strukturpolitik und den Entwick- 
lungsperspektiven der Zweige und der Territorien, 
steht.

(2) Die Bildung von Kooperationsgemeinschaften muß 
auf einer exakten Einschätzung der Leistungsfähigkeit 
und der prognostisch begründeten perspektivischen 
Entwicklung der beteiligten Betriebe sowie auf der Be
rechnung des ökonomischen Nutzeffektes der Tätigkeit 
der Kooperationsgemeinschaften beruhen. Die Bildung 
von Kooperationsgemeinschaften soll durch langfristige 
Kooperationsbeziehungen zwischen den Betrieben vor
bereitet sein.

(3) Die Beteiligung an Kooperationsgemeinschaften 
bedarf der vorherigen Zustimmung der Leiter der 
Staats- bzw. Wirtschaftsorgane, denen beteiligte Be
triebe unterstellt bzw. zugeordnet sind.

(4) Der Leiter des Staats- bzw. Wirtschaftsorgans, 
dem die beteiligten Betriebe unterstellt bzw. zugeord
net sind, hat einem der beteiligten leistungsstarken 
volkseigenen Betriebe oder Kombinate die Funktion 
eines Leitbetriebes der Kooperationsgemeinschaft zu 
übertragen. Sind die beteiligten Betriebe verschiede
nen Staats- bzw. Wirtschaftsorganen unterstellt bzw. 
zugeordnet, haben die Leiter der Staats- bzw. Wirt
schaftsorgane eine gemeinsame Entscheidung darüber 
zu treffen, welchem der beteiligten volkseigenen Be
triebe oder Kombinate die Funktion des Leitbetriebes 
zu übertragen ist.

§ 6
(1) Der Leitbetrieb hat die Bildung und effektive 

Tätigkeit der Kooperationsgemeinschaft politisch- 
ideologisch, ökonomisch und organisatorisch vorzube
reiten. Ausgehend von den prognostischen Erkenntnis
sen und Strukturkonzeptionen sowie auf der Grund
lage der Perspektivpläne hat der Leitbetrieb unter ak
tiver Mitwirkung der anderen beteiligten Betriebe eine 
Konzeption zur Gestaltung der Zusammenarbeit in der 
Kooperationsgemeinschaft auszuarbeiten sowie den 
Organisationsvertrag vorzubereiten.

(2) Der Leiter des dem Leitbetrieb übergeordneten 
Staats- bzw. Wirtschaftsorgans und der Leitbetrieb 
haben bei der Vorbereitung der Bildung einer Koope
rationsgemeinschaft insbesondere zu gewährleisten, 
daß durch die Aufgabenstellung, die Zusammensetzung 
und die Arbeitsweise der zu bildenden Kooperations
gemeinschaft die volkswirtschaftliche Effektivität er
höht wird sowie weitere Voraussetzungen für die Er
zielung wissenschaftlich-technischer Pionier- und


